
Confl ict of Interest Policy
Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der 
FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres persön-
lichen Beraters (Vermittlers) und endet bei der Auswahl einer geeigneten 
Abwicklungsstelle, über die Sie Ihre Anlageentscheidungen umsetzen. 
Trotz aller Objektivität können bei den Beteiligten aber auch unterschied-
liche Interessenlagen aufeinandertreffen. Die hier vorliegende „Conflict of 
Interest Policy“ informiert Sie über mögliche Interessenkonflikte in diesem 
Zusammenhang.

Bevor wir hierauf näher eingehen, möchten wir die „Rollen“ der einzelnen, 
in den Anlageprozess eingebundenen Beteiligten kurz beleuchten. Aus-
gangspunkt sind Sie als Kunde. Bei Ihnen ist vor dem Hintergrund Ihrer 
persönli chen Lebenssituation ein gewisser Anlagebedarf (z. B. Alters-
vorsorge, Liquiditätsanlage) entstanden. Mit dem von Ihnen gewählten 
Berater Ihres Vertrauens entwickeln Sie auf Basis anlage- und anlegerge-
rechter Informationen eine auf Ihre Situation zugeschnittene Anlagestrate-
gie. Die FFB ist (ausschließlich) für die Beschaffung und Verwahrung der 
Fondsanteile verantwortlich (Execution-Only) und hat keinerlei Einfluss 
auf die Auswahl der Fondsprodukte durch ihre Kunden.

Es ist für uns oberstes Gebot, mit dem in uns gesetzten Vertrauen unserer 
Kunden verantwortungsbewusst umzugehen. Denkbar wäre, dass in Ein-
zelfällen die berechtig ten Interessen unserer Kunden und die Interessen 
der FFB als Wirtschaftsunternehmen, das zwar in erster Linie seinen 
Kunden, aber auch seinen Eigentümern und Mitarbeitern verpflichtet ist, 
gegenläufig sind. Wir sind aber der Überzeugung, dass unsere internen 
Abläufe (z. B. organisatorische Verfahren zur Wahrunz. B. organisatorische Verfahren zur Wahrung des Kundendes Kunden--
interesses, Regelungen über die Annahme und Gewähruninteresses, Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwen- von Zuwen-
dungen, Sicherstellung der zeitgerechten Orderausführundungen, Sicherstellung der zeitgerechten Orderausführung und Kontrollen und Kontrollen 
der Geschäfte unserer Mitarbeiterder Geschäfte unserer Mitarbeiter) wirksam verhindern, dass Benach-
teiligungen unserer Kunden entstehen, wobei diese durch die besonderen 
Rahmenbedingungen im Fondsgeschäft und die Positionierung der FFB 
als  Execution-Only Anbieter ohnehin nur in sehr begrenztem Umfang 
auftreten können. So hat z. B. die FFB aufgrund des Geschäftsmodells 
nicht die Möglichkeit, Produkte der konzerneigenen Kapitalanlagege-
sellschaften zu bevorzugen. Die FFB ist vielmehr bestrebt, ein möglichst 
umfangreiches Spektrum von Anlagen in Investmentfonds anbieten zu 
können. Grundlage hierfür bilden vertragliche Vereinbarungen zwischen 

uns und zahlreichen Fondsgesellschaften, in denen Abwicklungsdetails, 
aber auch die Zahlung von Provisionen geregelt werden. Bei der Auswahl 
der jeweiligen Fondsprodukte, die über die FFB erhältlich sind, spielen 
neben Qualitätsaspekten auch eine reibungslose Anteilbeschaffung sowie 
die Zahlung von Provisionen durch die Kapitalanlagegesellschaften eine 
Rolle. Nur für die vertraglich angebundenen Fonds kann das gesamte 
Leistungsspek trum angeboten und sichergestellt werden. Die FFB ist 
 dennoch bemüht, auch bei vertraglich nicht gebundenen Fonds, einen 
Grundservice (in der Regel Verwahrung, Kauf und Verkauf) zu ermög-
lichen.

Aufgrund der eingangs beschriebenen „Rollenverteilung“ hat die FFB auf 
die Anlageentscheidungen keinen Einfluss.

Sollten bei der Abwicklung Ihrer Fondsorders Fremdwährungsgeschäfte 
notwendig sein, werden diese in der Regel für jede abzuwickelnde Wäh-
rung zusammengefasst und über konzernzugehörige Unternehmen 
abgewickelt. Hieraus können dem Konzern Vorteile entstehen. Durch die 
Bündelung der Fremdwährungsgeschäfte werden jedoch die mit kleinen 
Einzeltransaktionen zumeist verbundenen hohen Transaktionskosten ver-
mieden, so dass dem  Kunden auch Vorteile aus dieser Vorgehensweise 
erwachsen.

Zum Abschluss noch ein Wort zu den Interessen der Berater (Vermittler): 
Hier könnten mögliche Interessenkonflikte zum Beispiel darauf beruhen, 
dass Ihr Berater in Abhängigkeit der an Sie vermittelten Investmentfonds 
Teile des Ausgabeaufschlages (Vertriebsprovision) beziehungsweise 
eine haltedauer abhängige Vertriebsfolgeprovision sowie ggf. Sachzuwen-
dungen erhält. Die Vertriebsfolgeprovision wird aus der Verwaltungsge-
bühr der jeweiligen Fonds über die FFB an den Berater beziehungsweise 
seine Vertriebs organisation gezahlt. Es entstehen Ihnen hierdurch keine 
zusätzlichen Aufwendungen. Ob und inwieweit sich hieraus bei Ihrem 
Berater Interessenkonflikte ergeben können, ist uns nicht bekannt und 
von dem jeweiligen Geschäftsmodell des Beraters abhängig. Sicher steht 
Ihnen Ihr Berater für einen offenen Austausch und zur Klärung eventuell 
bestehender Fragen zur Verfügung.

Grundsätze der Orderausführung

Als Abwicklungsspezialist im Fondsgeschäft erachtet die FFB die Abrech-
nung von Kundenaufträgen für den Abruf von Investmentanteilen auf 
Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Sondervermögens als am 
besten geeignet. Die Ermittlung des Nettoinventarwertes ist gesetzlich 
geregelt und folgt eindeutig nachvollziehbaren Bewertungs- und Berech-
nungsmaßstäben. Die Rückgabe wird zu dem Rücknahmepreis abge-
rechnet, der von der Abwicklungsstelle festgelegt wird.

Daher erfolgt die Abwicklung der Geschäfte mit Investmentanteile in der 
Regel direkt über die die jeweiligen Sondervermögen verwaltenden 
Investmentgesellschaften (Emittenten) beziehungsweise deren Depot-
banken. Vereinzelt erfolgt die Abwicklung jedoch auch über alternative 
Abwicklungswege auf Basis des von der Investmentgesellschaft festge-
legten Nettoinventarwertes (z. B. Clearstream). Die FFB weist darauf hin, 

dass Geschäfte mit Investmentanteile beispielsweise auch über die 
Börse abgewickelt werden können, was in Einzelfällen (z. B. große Order-
volumen oder andere besondere Konstellationen) auch günstiger sein 
kann, als beispielsweise direkt über den Emittenten zu ordern. Die FFB 
bietet eine Abwicklung über die Börse jedoch nicht an.

Der Service steht Ihnen außer an bundeseinheitlichen und hessischen 
Feiertagen an allen Bankgeschäftstagen in Deutschland zur Verfügung. 
Die FFB ist überzeugt, dass sie Ihnen als Komplettserviceanbieter im 
Bereich der Fondsanteilverwahrung unter Berücksichtigung des gesamten 
Kosten- und Leistungsspektrums ein äußerst attraktives Angebot für 
Ihre individuellen Fondsanlagen bietet. Auf Wunsch stellt die FFB ihren 
Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung.


